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Ehrenordnung

des Verbandes Große Münsterländer e. V. (VGM)

gemäß Beschluß der Mitgliederversammlung vom 18. März 2000

Richtlinien zur Ernennung von Ehrenmitgliedern,

zur Verleihung von Ehrenabzeichen und anderen Auszeichnungen

I. Ehrungen

Der VGM kann verdiente und treue Mitglieder durch Ernennung zu Ehrenmit-gliedern und Ehrenvorsitzenden und folgende Auszeichnungen ehren:

II. Ehrenmitgliedschaft

Die Ehrenmitgliedschaft ist in § 7 der Satzung geregelt.

III.  Silberne Ehrennadel

Die silberne Ehrennadel des VGM wird vergeben an Mitglieder für eine 25jährige ununterbrochene Mitgliedschaft. Sie kann darüberhinaus vergeben werden an.

      a)
Mitglieder, die 10 Jahre ein Amt in einem Verbandsorgan bekleidet haben, 
sowie

      b)
Mitglieder und sonstige Personen, die sich um den Verband und um die 
Förderung des GM besonders verdient gemacht haben.

IV. Goldene Ehrennadel

Die goldene Ehrennadel des VGM wird vergeben an Mitglieder für eine 40jährige ununterbrochene Mitgliedschaft. Sie kann darüberhinaus vergeben werden an

      a)
Mitglieder, die 15 Jahre ein Amt in einem Verbandsorgan bekleidet haben, 
sowie

      b)
Mitglieder und sonstige Personen, die sich um den Verband und um die 
Förderung des GM in hervorragender Weise verdient gemacht haben.

V.  Große Vereinsplakette

Die große Vereinsplakette wird in Form eines Zinntellers mit dem Emblem des VGM vergeben.

      a)
Sie kann an Mitglieder vergeben werden, die sich um die Zucht besonders 
verdient gemacht haben.

b) Außerdem ist sie an besonders verdiente Führer von Großen Münsterlän-dern zu vergeben. Die Vergabebedingungen hierzu beschließt die Haupt-versammlung.

VI.  Verfahren zur Verleihung von Auszeichnungen

Anträge sind vom Verbandsvorsitzenden oder der zuständigen Landesgruppe mindestens zwei Monate vor der beabsichtigten Ehrung an den Vorstand zu richten (schriftlich). Die Anträge bedürfen vor allem hinsichtlich der besonderen Verdienste beziehungsweise außergewöhnlichen Leistungen einer sorgfältigen und ausführli-chen Begründung. Der erweiterte Vorstand des Verbandes entscheidet, soweit nicht die Hauptversammlung gem. § 7 der Satzung des VGM zuständig ist, nach der Bera-tung der gestellten Anträge mit Stimmenmehrheit. Diese Beratungen sind geheim-zuhalten. Die Urkunden sind vom geschäftsführenden Vorstand anfertigen zu lassen und vom Verbandsvorsitzenden zu unterzeichnen.

VII. Aushändigung der Ehrung

Die Ehrenmitgliedschaft und sonstige Auszeichnungen sollen möglichst anläßlich der Vorm-Walde-HZP oder auf der Hauptversammlung des Verbandes, oder auf den Hauptversammlungen der Landesgruppen verliehen werden. Die Aushändigung ist auch anläßlich von Altersjubiläen statthaft.

VIII. Erlöschen der Berechtigung

Tritt ein Mitglied, das geehrt worden ist, hernach aus dem VGM aus oder wird es gemaßregelt oder ausgeschlossen, so können diese nach § 9 der Satzung des VGM aberkannt werden.

IX.  Verzeichnis der geehrten Mitglieder

Der Schriftführer des geschäftsführenden Vorstandes führt ein Verzeichnis über die jeweiligen  Ehrungen.
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